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Testamentseröffnung 

Das nachlassgericht eröffnet das Testament, wenn 

es dieses vorliegen hat. Es kann alle im Testament ge-

nannten und die ermittelten gesetzlichen Erben zu 

einer nicht-öffentlichen Sitzung einladen, bei welcher 

der letzte Wille des Verstorbenen verlesen wird und zur 

Einsichtnahme ausliegt. Wenn keine Sitzung angesetzt 

wird, werden die betroffenen Erben schriftlich über 

die sie betreffenden Inhalte informiert. Liegt kein Tes-

tament vor, gilt die gesetzliche Erbfolge. 

Annahme und Ausschlagung der Erbschaft 

Mit dem Tod geht das Vermögen des Verstorbenen 

als Ganzes auf die Erben über. Das kann bei hohen 

Schulden und Verbindlichkeiten des Erblassers dazu 

führen, dass man diese aus dem eigenen Vermö-

gen begleichen muss. Jeder Erbe, Vermächtnisneh-

mer und Pflichtteilberechtigte hat die Wahl, das Erbe 

anzunehmen oder auszuschlagen. Außerdem kann 

man bei unübersichtlichen Verhältnissen versuchen, 

das Haftungsrisiko zu begrenzen. Eine Annahme des 

Erbes kann durch Erklärung gegenüber dem nach-

lassgericht, aber auch gegenüber anderen an der 

Erbschaft Beteiligten wie Miterben oder dem nach-

lassverwalter erfolgen. Bestimmte Verhaltensweisen 

wie beispielsweise die Beantragung eines Erbscheins 

oder die Verfügung über das Erbe gelten ebenfalls 

als Erbschaftsannahme. Außerdem ist die Erbschaft 

angenommen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzli-

chen Frist ausgeschlagen wurde. 

Die Frist beträgt sechs Wochen und berechnet sich wie 

folgt: Die Frist beginnt mit der Kenntnis vom Anfall und 

dem Grunde der Berufung zum Erben (§ 1944 Abs. 2 

4.2 Der Erbfall

 S. 1 BGB). Bei Testamenten und Erbverträgen beginnt 

die Frist nicht vor Bekanntgabe der Verfügung von To-

des wegen durch das nachlassgericht (§ 1944 Abs. 2 

S. 3 BGB). Hat man das Erbe angenommen, kann es 

nicht mehr ausgeschlagen werden (§ 1943 BGB). Le-

diglich die Anfechtung der Annahme der Erbschaft 

kommt unter engen Grenzen in Betracht. 

um die Haftung auf die Höhe der Erbmasse zu be-

schränken, stehen die nachlassinsolvenz, die nach-

lassverwaltung und das Aufgebotsverfahren zur 

Verfügung. Wenn nach dem Ausgleich aller berech-

tigten Ansprüche Vermögen übrig bleibt, geht es an 

die Erben über. Die nachlassinsolvenz sollte beim zu-

ständigen Insolvenzgericht beantragt werden, wenn 

der nachlass überschuldet ist. Die nachlassverwal-

tung wird zumeist bei unsicherheit über die Höhe des 

Vermögens und der Schulden beim nachlassgericht 

beantragt, das dann die nachlasspflegschaft über-

nimmt. Steht die Höhe der Schulden nicht fest, kann 

das Aufgebotsverfahren beim Amtsgericht beantragt 

werden. nach dessen Eröffnung haben Gläubiger ei-

nen festgelegten Zeitraum zur Verfügung, um ihre An-

sprüche anzumelden. 

Die Ausschlagung der Erbschaft kann eine Rolle spie-

len, wenn der Erblasser stark überschuldet ist oder der 

Erbe mit ihm oder der Erbschaft nichts zu tun haben 

möchte. Sie muss gegenüber dem nachlassgericht 

erklärt werden. Die Erklärung kann vor Ort zu Protokoll 

gegeben und beurkundet werden, schriftlich mit einer 

beglaubigten unterschrift oder durch niederschrift 

beim notar erfolgen. 



Testamentsvollstrecker

Ein Testamentsvollstrecker ist in der Regel eine von Ih-

nen ernannte Person, die Sie mit der Abwicklung Ihres 

nachlasses beauftragen (§§ 2197 ff BGB). Wenn Sie nicht 

wissen, wen Sie mit der Testamentsvollstreckung beauf-

tragen sollen, können Sie einen Testamentsvollstrecker 

durch das nachlassgericht benennen lassen. Dies sind 

dann zumeist Fachleute wie notare oder Rechtanwälte, 

die sich mit der Abwicklung von Erbschaften auskennen. 

Wenn Sie eine Testamentsvollstreckung möchten, müs-

sen Sie dies in Ihrem privatschriftlichen oder auch öffent-

lichen Testament anordnen, damit dies auch rechtswirk-

sam ist. 

Für die Anordnung einer Testaments- 

vollstreckung sprechen einige Gründe,  

zum Beispiel:

•  bei einer großen Erbengemeinschaft die  

Vereinfachung von Verwaltung und Teilung des 

Erbes 

•  Durchsetzung Ihres Letzten Willens bezüglich der 

Vermächtnisse oder Auflagen 

• Erhaltung des Familienfriedens 

•  Schutz von minderjährigen oder behinderten 

Erben, um einen Zugriff von gesetzlichen Vertretern 

oder einem Sozialhilfeträger zu verhindern 

Der Testamentsvollstrecker erhält für seine Arbeit 

eine Vergütung, die von der nachlasshöhe und dem 

Abwicklungsaufwand abhängt. Die Vergütung be-

trägt ca. zwei bis sechs Prozent des nachlassvermö-

gens vor Abzug aller Verbindlichkeiten. Sie können in 

Ihrem Testament allerdings auch die Höhe der Vergü-

tung festlegen.
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Erbschein 

Zur Legitimation gegenüber Dritten kann die Beantra-

gung eines Erbscheins erforderlich sein. Dieser kann 

entweder beim zuständigen nachlassgericht oder 

über ein notariat beantragt werden. Dazu muss man 

das Erbe annehmen und eidesstattlich bestimmte ge-

setzlich vorgegebene Angaben machen, was beur-

kundet wird. Dabei werden Gebühren erhoben, de-

ren Höhe sich nach dem Wert des nachlasses richtet. 

Im Erbschein stehen etwa solche Angaben, auf wel-

che Erben der nachlass in welchem Verhältnis entfällt 

und ob eine Testamentsvollstreckung angeordnet ist. 

Andere in den Erbfall involvierte Personen wie Gläu-

biger, nachlassverwalter, nachlassinsolvenzverwalter, 

Erbauseinandersetzungspfleger und Testamentsvoll-

strecker haben ebenfalls das Recht, einen Erbschein 

für den Erben zu beantragen. 

Erbengemeinschaft und Erbauseinandersetzung 

Fällt der nachlass an mehr als einen Erben, spricht 

man von einer Erbengemeinschaft (§§ 2032 ff BGB). 

Sie treten das Erbe gemeinsam an, können somit nur 

gemeinsam darüber verfügen und verwalten es auch 

gemeinsam. Die Erbengemeinschaft selbst ist keine 

rechtsfähige Gesellschaft; es kann aber eine rechtsfä-

hige Gemeinschaft zur Verwaltung des gemeinsamen 

Erbes gegründet werden. 

Solange der Erblasser in seinem Testament nicht die 

Teilung des nachlasses für eine bestimmte Zeit unter-

sagt hat, kann jeder Miterbe die Auseinandersetzung, 

also die Aufhebung der Gemeinschaft, fordern. Dazu 

müssen alle Miterben eine Vereinbarung treffen, die 

die Aufteilung der Vermögenswerte regelt. Das kann 

mündlich, schriftlich oder durch schlüssiges Handeln 

erfolgen. In bestimmten Situationen, wie der Übertra-

gung eines Grundstücks oder eines GmbH-Anteils, ist 

eine notarielle Beurkundung notwendig. nach der 

Teilung des Erbes ist die Erbengemeinschaft beendet. 

Wenn die Erbauseinandersetzung konfliktreich abläuft 

oder keine Einigung erzielt wird, besteht die Möglich-

keit, das zuständige nachlassgericht um unterstützung 

und Vermittlung durch einen Rechtspfleger zu bitten. 

Dabei werden Gebühren erhoben, deren Höhe sich 

nach dem Wert des nachlasses richtet. Wird dabei 

keine Einigung erreicht, kann der zivilrechtliche Klage-

weg beschritten werden.
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Obschon in weiten Tei len Übereinstimmung bei 

den Regelungen zwischen Erbschaft- und Schen-

kungsteuer besteht, wird in dieser Broschüre nur auf 

die Erbschaftsteuer eingegangen. Grundsätzlich 

fällt in Deutschland Erbschaftsteuer an, sobald ein 

Mensch stirbt und Vermögenswerte hinterlässt. Ge-

schuldet wird die Erbschaftsteuer vom jeweiligen 

Erben, Pflichtteilberechtigten oder Vermächtnisneh-

mer, wenn dieser das Vermögen von Todes wegen 

erwirbt, also das Erbe annimmt. Die gesetzlichen 

Grundlagen und Regelungen dazu befinden sich 

im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 

(ErbStG) sowie in der Erbschaftsteuer-Durchführungs-

verordnung (ErbStDV).

Von der Erbschaftsteuer befreit sind unter anderem 

Zuwendungen an Organisationen, die ausschließlich 

und unmittelbar kirchlichen, gemeinnützigen oder 

mildtätigen Zwecken dienen und anerkannt sind. 

Außerdem kann ein Erbe die Höhe der Erbschaft-

steuer verringern oder die Erbschaftsteuer ganz ver-

meiden, wenn er Teile des Erbes innerhalb von 24 

Monaten nach dem Erbfall an eine inländische ge-

meinnützige Stiftung spendet. 

Bewertung des Vermögens 

Die Bewertung des Vermögens (§ 12 ErbStG) und da-

mit der Höhe des Erbes erfolgt hauptsächlich auf der 

Grundlage des Ersten Teils des Bewertungsgesetzes 

(BewG). Dabei werden die verschiedenen Vermö-

4.3 Erbschaftsteuer

gensarten wie Grundvermögen, land- und forstwirt-

schaftliches Vermögen, Betriebsvermögen, Bar- und 

Kapitalvermögen unterschiedlich behandelt. Insbe-

sondere für nicht notierte Kapitalgesellschaften und 

Betriebsvermögen gelten eine Reihe von Besonder-

heiten, die den Fortbestand der unternehmen si-

chern sollen. 

In den meisten Fällen reicht eine grobe Aufstellung 

für das nachlassgericht aus, die die Angaben für die 

Kostenberechnung benötigen. Von dort erfolgt eine 

Mitteilung an das Finanzamt. Banken und Versiche-

rungen sind ebenfalls verpflichtet, über das Vermögen 

des Verstorbenen Auskunft zu geben, wenn dieses 

mindestens 5.000 € beträgt. 

Verbindlichkeiten und Kosten 

Einige der anfallenden nachlassverbindlichkeiten 

und Kosten können das hinterlassene Vermögen min-

dern (§ 10 ErbStG). Darunter fallen die Schulden, die 

vom Erblasser herrühren und die nicht bereits bei der 

Bewertung des Vermögens berücksichtigt wurden. 

Außerdem können Verbindlichkeiten aus Vermächt-

nissen, Auflagen und geltend gemachten Pflichttei-

len sowie Erbersatzansprüchen abgezogen werden. 

Die anfallenden Kosten für Bestattung, Grabmal und 

Grabpflege sowie die Kosten zur Abwicklung, Rege-

lung und Verteilung des nachlasses sind bis zu einer 

Höhe von 10.300 E ohne nachweis abzugsfähig. Wenn 

höhere Kosten abgezogen werden sollen, müssen die-

se nachgewiesen werden (§ 10 Abs. 3 ErbStG). 
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Steuerbefreiungen 

Das Erben eines bebauten Grundstücks bleibt 

für den Ehegatten bzw. den eingetragenen Le -

benspartner steuerfrei, wenn der Erblasser darin 

eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt 

hat und diese beim Ehegatten oder eingetragenen 

Lebenspartner mindestens zehn weitere Jahre zur 

Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt ist 

(Familienheim) (§ 13 ErbStG). Für Kinder oder – wenn 

diese bereits verstorben sind – deren Abkömmlinge 

gilt dasselbe, jedoch darf zusätzlich die Wohnfläche 

nicht mehr als 200 m2 betragen. 

Darüber hinaus existieren weitere Steuerbefrei -

ungen unterschiedl icher Höhe in Abhängigkeit 

von der Erbschaftsteuerklasse. Etwaige Schen -

kungen innerhalb der letzten zehn Jahre werden 

darauf angerechnet. Für Personen der Steuer-

klasse I sind Hausrat bis zu einem Wert von 41.000 

€ und andere bewegl iche körper l iche Gegen -

stände wie beispielsweise PKW, Sammlungen und 

Schmuck bis zu einem Wert von insgesamt 12.000 € 

steuerfrei. Für Personen der Steuerklassen II und III 

bleiben Hausrat und andere bewegliche körperliche 

Gegenstände bis zu einem Gesamtwert von 12.000 € 

steuerfrei. 

Erbschaftsteuerklassen 

Es gibt drei Steuerklassen bei der Erbschaftsteuer (§ 15 

ErbStG), die vom rechtlichen Verhältnis des Erblassers 

zu den Erben abhängen. Eine Aufstellung finden Sie 

in der Tabelle unten links. Die Erbschaftsteuerklassen 

stehen nicht in Zusammenhang mit den Steuerklassen, 

die bei anderen Steuerarten wie beispielsweise der 

Lohnsteuer existieren.

Freibeträge 

Jedem Erben stehen Freibeträge zu, die vom rechtli-

chen Verhältnis zum Erblasser abhängen (§ 16 ErbStG). 

Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern, Kindern 

und Stiefkindern steht zusätzlich ein sogenannter be-

sonderer Versorgungsfreibetrag zu (§ 17 ErbStG), wo-

bei Versorgungsbezüge, die nicht der Erbschaftsteuer 

unterliegen, darauf angerechnet werden. Eine Auf-

stellung finden Sie in der rechts stehenden Tabelle. 

Steuersätze 

Der auf das Erbe zu zahlende Steuersatz (§ 19 ErbStG) 

hängt von der Höhe des Erbes sowie der Erbschaft-

steuerklasse des Erben ab. Der Wert des steuerpflichti-

gen Erwerbs (des Erbes) ergibt sich aus der Bewertung 

des hinterlassenen Vermögens abzüglich der Kosten 

für Bestattung und Regelung des nachlasses. Wei-

terhin werden Steuerbefreiungen wie beispielsweise 

Familienheim und Hausrat berücksichtigt sowie die 

Freibeträge für Erbschaftsteuer und besondere Versor-

gung abgezogen. Der verbleibende Betrag muss ver-

steuert werden. In unten stehender Tabelle sind die je-

weiligen Prozentsätze der Erbschaftsteuer aufgeführt.

Steuererklärung 

Das Finanzamt kann von jedem an einem Erbfall Betei-

ligten innerhalb einer mindestens einmonatigen Frist 

die Abgabe einer Erklärung verlangen (§ 31 ErbStG). 

Darin müssen sämtliche zum nachlass gehörenden 

Gegenstände sowie alle Angaben aufgeführt sein, 

die die Feststellung des Werts des Erwerbs (des Erbes) 

ermöglichen. Existieren mehrere Erben, können sie die 

Erklärung gemeinsam abgeben. Ist ein Testaments-

vollstrecker oder nachlassverwalter vorhanden, muss 

dieser die Erklärung abgeben. 

Die Steuerschuld ist in der Regel innerhalb eines Mo-

nats zu begleichen. In begründeten Fällen kann eine 

Stundung beantragt werden.

Steuerklasse Erwerber

I

Ehegatte, eingetragener Lebens- 

partner, Kinder (ehelich, nicht- 

ehelich, adoptiv), Stiefkinder  

(keine Pflegekinder), Abkömmlinge 

der Kinder und Stiefkinder, Eltern, 

Großeltern (bei Schenkung in  

Steuerklasse II)

II

Geschwister, neffen, nichten, 

Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwie-

gereltern, geschiedene Ehegatten, 

Lebenspartner einer aufgehobenen 

Lebenspartnerschaft

III alle Übrigen

Erbschaftssteuerklassen



31

Wert des steuer- 
pflichtigen Erwerbs

Prozentsatz in der Steuerklasse

I II III

Ehegatte, eingetragener  
Lebenspartner Kinder, Stiefkinder  

Abkömmlinge der Kinder und  
Stiefkinder

Eltern, Großeltern,  
Geschwister, neffen, nichten, 
Stiefeltern, Schwiegerkinder, 

Schwiegereltern, geschiedene 
Ehegatten, Lebenspartner  

einer aufgehobenen  
Lebenspartnerschaft

alle Übrigen

bis 75.000 €  7 15

30
bis 300.000 € 11 20

bis 600.000 € 15 25

bis 6.000.000 € 19 30

bis 13.000.000 € 23 35

50bis 26.000.000 € 27 40

über 26.000.000 € 30 43

Erwerber
Erbschafts- 
steuerklasse

Freibetrag
besonderer Versor-
gungsfreibetrag

Ehegatte, eingetragener Lebenspartner

I

500.000 € 256.000 €

Kinder und Stiefkinder bis zu 5 Jahren

400.000 €

52.000 €

Kinder und Stiefkinder von 5 bis zu 10 Jahren 41.000 €

Kinder und Stiefkinder von 10 bis zu 15 Jahren 30.700 €

Kinder und Stiefkinder  
von 15 biszu 20 Jahren

20.500 €

Kinder und Stiefkinder von 20 bis  
zum vollendeten 27. Lebensjahr

10.300 €

Abkömmlinge verstorbener Kinder und Stiefkinder 0 €

Abkömmlinge lebender Kinder und Stiefkinder 200.000 € 0 €

Eltern, Großeltern 100.000 € 0 €

Geschwister, neffen, nichten, Stiefeltern, Schwieger- 
kinder, Schwiegereltern, geschiedene Ehegatten, Lebens- 
partner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft

II 20.000 € 0 €

Kinder III 20.000 € 0 €



Die Stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe 

verfolgt ausschließlich gemeinnützige und mildtä-

tige Zwecke. 

Die Schwerpunkte liegen auf folgenden Gebieten: 

•  Einzelfallhilfe

  Viele Leukämie- und Lymphom-Patienten geraten 

durch ihre Erkrankung in eine wirtschaftliche not-

lage. Sie in einer solchen Situation zu unterstützen, 

ist eines unserer zentralen Anliegen. Deshalb leis-

ten wir unter bestimmten Voraussetzungen in kon-

kreten Einzelfällen finanzielle Hilfe. 

•  Selbsthilfe 

  Selbsthilfe leistet einen Beitrag zur Krankheits-

bewältigung, etwa durch laienverständliche 

Informationen oder die Vertretung von Patien-

ten-Interessen nach außen. Damit Selbsthilfeor-

ganisationen für Leukämie-, Lymphom- und Mye-

lom-Patienten langfristig unabhängig arbeiten 

können, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, 

diese finanziell zu fördern. 

•  Forschung

   Der Forschung ist es zu verdanken, dass sich die 

Überlebenschancen von Leukämie- und Lym-

phom-Patienten in den letzten Jahren deutlich ver-

bessert haben. um auch auf diesem Gebiet einen 

andauernden Fortschritt zu gewährleisten, unter-

stützen wir entsprechende Forschungsvorhaben.

Wie wir helfen 
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Denken was war, und fühlen was schön, und wollen 

was gut ist: darin erkennet der Geist das Ziel des ver-

nünftigen Lebens. Platon (427 v. Chr. – 347 v. Chr.), 

griech. Philosoph und Gelehrter

Viele Menschen möchten ihre Ideen und Ziele auch 

über ihren Tod hinaus verfolgt wissen und ihre Werte an 

folgende Generationen weitergeben. Sie bedenken 

aus diesem Grunde in ihrem Testament nicht nur die-

jenigen, die ihnen nahe stehen, sondern häufig auch 

gemeinnützige Organisationen und leisten damit ei-

nen wertvollen Beitrag zu einer lebenswerten Gesell-

schaft. Vielleicht haben Sie einen Zugang zu Leukä-

mien und Lymphomen, sei es als Patient, Angehöriger 

5 MEIn TESTAMEnT KAnn HELFEn

oder nichtbetroffener. Vielleicht tragen Sie sich auch 

mit dem Gedanken, mit Ihrem letzten Willen Leukämie- 

und Lymphom-Patienten, die Forschung oder auch die 

Selbsthilfe gezielt zu unterstützen. In diesem Fall könn-

te die Arbeit der Stiftung Deutsche Leukämie- & Lym-

phom-Hilfe für Sie von Interesse sein. Diese möchten wir 

Ihnen an dieser Stelle kurz vorstellen.

Rund 40.000 Menschen erkranken in Deutschland 

jährlich neu an einer bösartigen Erkrankung des Blut- 

und Lymphsystems. Diese Menschen mit unterschied-

lichen Angeboten gezielt zu unterstützen hat sich die 

Stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe zum 

Ziel gesetzt.



Beispiel

Herrn Müller wird ein langfristiger Sparvertrag in 

Höhe von 20.000 € ausgezahlt. Mit diesem Geld 

möchte er die Arbeit der Stiftung Deutsche Leu-

kämie- & Lymphom-Hilfe nachhaltig unterstüt-

zen. Er erklärt seine unterstützung ausdrücklich 

als Zustiftung. Somit wird dieser Betrag dem Stif-

tungsgrundstockvermögen zugeführt und er-

höht dauerhaft die Zinserträge der Stiftung.
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Eine rechtsfähige Stiftung, wie die Stiftung Deutsche 

Leukämie- & Lymphom-Hilfe, verfügt über ein fest 

angelegtes Grundstockvermögen. Dieses darf nicht 

verbraucht werden. Die Stiftung erfüllt ihre Stiftungs-

zwecke mithilfe der Erträge, welche aus dem Grund-

stockvermögen erwirtschaftet werden (Zinsen). Da 

das gestiftete Vermögen erhalten bleibt, ist eine Stif-

tung ein Konstrukt, das für die Ewigkeit angelegt ist. 

Wer stiftet, sorgt also für eine nachhaltige Verfolgung 

persönlicher Werte und Ziele noch über den Tod hin-

aus. Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkei-

ten, die Stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe 

durch Stiften zu unterstützen.

Eine nachhaltige unterstützung unserer Arbeit 

Die unkomplizierteste Art, einen Betrag zu stiften, ist 

die sogenannte Zustiftung. Hierbei fließt der Betrag 

dem bereits bestehenden Grundstockvermögen zu 

und erhöht somit die Erträge, die aus diesem hervor-

gehen. Der von Ihnen gestiftete Betrag bleibt, ebenso 

wie der restliche Betrag im Grundstockvermögen, auf 

Dauer unangetastet. Ihre Zustiftung ermöglicht es uns, 

unsere Satzungszwecke langfristig und in erhöhtem 

Maß zu erfüllen.

5.1 Stiften

5.2 Die Zustiftung

Wenn Sie sich dazu entschließen, die Stiftung Deut-

sche Leukämie- & Lymphom-Hilfe zu unterstützen, 

bieten sich Ihnen viele Möglichkeiten, die an Ihre 

persönlichen Wünsche angepasst werden können. 

Die einfachste Möglichkei t, die Stiftung zu unterstüt-

zen, ist, ihr einen beliebigen Geldbetrag zu verma-

chen. Dieser würde in voller Höhe der Verfolgung 

unserer Stiftungszwecke zugutekommen. Für eine 

derartige Zuwendung können Sie aber auch einen 

Zweck festlegen (zum Beispiel „für die unterstützung 

von in finanzielle not geratene CML-Patienten“). Die-

se würde in vollem umfang ebendiesem Zweck zugu-

tekommen. Eine besonders nachhaltige Möglichkeit, 

die Stiftung zu unterstützen, stellt die Stiftung eines 

beliebigen Betrages dar. Die vielfältigen Möglichkei-

ten, welche eine Stiftung eröffnet, möchten wir Ihnen 

im Folgenden vorstellen.



Beispiel Stiftungsfonds

Herrn Meier wird ein langfristiger Sparver-

trag in Höhe von 20.000,- € ausgezahlt. 

Mit diesem Geld möchte er die Arbeit 

der Stiftung Deutsche Leukämie- & Lym-

phom-Hilfe nachhaltig unterstützen. Be-

sonders am Herzen liegt ihm dabei das 

Projekt „Einzelfallhilfe“, bei dem Men-

schen, die aufgrund ihrer Leukämie-/Lym-

phom-Erkrankung in eine wirtschaftliche 

notlage geraten sind, fi nanziell unterstützt 

werden können. Herr Meier richtet daher 

bei der Stiftung Deutsche Leukämie- & 

Lymphom-Hilfe einen Stiftungsfonds ein: 

den H. Meier-Fonds. Die Erträge aus die-

sem Fonds werden dauerhaft und aus-

schließlich für das Projekt „Einzelfallhilfe“ 

verwendet.
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Ihre Stiftung unter unserem Dach

Eine unterstiftung wird häufi g auch als treuhänderische, 

nicht rechtsfähige, fi duziarische oder unselbstständige 

Stiftung bezeichnet. Der Erblasser oder Stifter überträgt 

hier der Dachstiftung (dem sog. Treuhänder) das Stif-

tungsvermögen. Die Vermögen der Dachstiftung und 

der unterstiftung werden dabei getrennt verwaltet.

Die unterstiftung bietet Ihnen die Möglichkeit: 

•  Ihren Willen auf Jahrhunderte für nachfolgende 

Generationen verbindlich zu machen 

• eine Stiftung mit Ihrem eigenen namen zu errichten 

•  mit der Satzung einen Schwerpunkt zu setzen und 

somit ein spezielles Aufgabengebiet zu unterstützen 

(beispielsweise die Erforschung einer bestimmten 

Leukämieoder Lymphomart). 

Die unterstiftung wird errichtet, indem zwischen Stifter 

und Treuhänder ein Vertrag abgeschlossen und eine 

Satzung aufgesetzt wird.

5.4 Die unterstiftung

Eine zweckgebundene Zustiftung 

Manche Menschen möchten mit ihrer Zustiftung nur ei-

nen bestimmten Teil unserer Stiftungszwecke fördern. 

Für sie kommt eine zweckgebundene Zustiftung, der 

sogenannte Stiftungsfonds infrage. Der Erblasser kann 

hierbei einen namen für seinen Stiftungsfonds wählen 

und den Zweck, den er mit seiner Zustiftung unterstützen 

möchte, festlegen. Die Zustiftung wird als Teil des Grund-

stockvermögens der Stiftung Deutsche Leukämie- und 

Lymphom-Hilfe verwaltet. Die Erträge des Fonds werden 

entsprechend der Fondshöhe berechnet.

5.3 Der Stiftungsfonds



Beispiel unterstiftung

Die Hermann-Josef Beckmann-Stiftung 

Hermann-Josef Beckmann war selbst an einem Multiplen Myelom erkrankt. Als er im 

August 2009 im Alter von 55 Jahren verstarb, hinterließ er der Deutschen Leukämie- & 

Lymphom-Hilfe (DLH e.V.) einen Teil seines Vermögens. 

Der Verein sollte damit eine Stiftung gründen, welche zwei Ziele verfolgt:

•  Förderung der Erforschung des Multiplen Myeloms 

•  unterstützung der Selbsthilfegruppen für Patienten mit dieser Krankheit 

Dabei sollen die Erträge aus dem Grundstockvermögen zu jeweils 50 % für diese bei-

den Zwecke verwendet werden. Am 8. Juni 2012 wurde so die Hermann-Josef Beck-

mann-Stiftung ins Leben gerufen. Die Stiftung wird treuhänderisch von der Stiftung 

Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe verwaltet. Als Kontrollorgan dient das Kuratori-

um, das aus dem Vorstand der Stiftung Deutsche Leukämie- und Lymphom-Hilfe und 

dem Vorsitzenden der DLH e.V. besteht.
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Vorteile der einzelnen Stiftungsformen im Überblick

Zustiftung Stiftungsfonds Treuhandstiftung

Betrag bleibt unange-
tastet

Ein Teil unserer Stiftungszwecke,  
der Ihnen am Herzen liegt, wird 
unterstützt

Individuell bestimmter
Stiftungszweck

dauerhafte Verfolgung  Betrag bleibt unangetastet Einflussnahme bei  
deraufsetzung der 
Satzungmöglich

Verfahren unkompliziert,
da keine gesonderte
Satzung o.ä. notwendig

dauerhafte Verfolgung der
Stiftungszwecke

Betrag bleibt  
unangetastet

Anlage kleinerer Beträge,die  
nicht ausreichen würdeneine  
(un-) selbstständigeStiftung zu  
gründen, möglich

dauerhafte  
Verfolgung der  
Stiftungszwecke

Benennung des Fonds
nach dem Stifter

Benennung der  
Treuhandstiftung  
nach dem Stifter



Tipp

Wenn Sie sich dazu entschließen, die Stiftung Deut-

sche Leukämie- und Lymphom-Hilfe zu unterstüt-

zen, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. 

Wir helfen Ihnen gerne, eine für Sie passende Lö-

sung zu finden. Beziehen Sie auch Ihre Erben mit 

ein. So können Streitigkeiten vermieden werden.
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Grundsätzlich ist es möglich, den Erben im Testament 

zur Auflage zu machen, einen Teil des Vermögens an 

eine gemeinnützige Organisation zu „spenden“. Da 

eine Spende aber immer freiwillig zu erfolgen hat, 

was bei einer testamentarischen Auflage nicht der 

Fall wäre, darf die gemeinnützige Organisation über 

diese Art der Zuwendung keine Spendenbeschei-

nigung ausstellen. Zuwendungen, die zur Erfüllung 

einer testamentarischen Auflage getätigt werden, 

können deshalb vom Erben steuerlich nicht geltend 

gemacht werden.

Als Zustifter oder als Stifter einer unterstiftung können 

Sie auf Antrag im Jahr der Zuwendung und in den fol-

genden neun Jahren jeweils einen Betrag in Höhe von 

1.000.000 € steuerlich geltend machen. Bei zusammen 

veranlagten Ehegatten verdoppelt sich der Betrag 

auf 2.000.000 €. Ein gesonderter nachweis, dass der 

Betrag aus dem gemeinsamen Vermögen, bzw. aus 

dem Vermögen jedes Ehegatten einzeln geleistet wur-

de, ist nicht erforderlich.

Zusätzlich hierzu können Sie Spenden in Höhe von 

bis zu 20 % Ihres Einkommens von der Steuer ab-

setzen. unternehmen können bis zu 4 Promille der 

gesamten umsätze und der aufgewendeten Löhne 

und Gehälter als Sonderausgaben steuerlich gel-

tend machen. Steuerlich interessant sind das Spen-

den und Stiften auch für Erben: Wer innerhalb von 

24 Monaten nach dem Erbfall einen Teil des Erbes 

einer gemeinnützigen Stiftung (als Zustiftung oder 

Spende) zuwendet, muss hierfür (ggf. rückwirkend) 

keine Erbschaftsteuer zahlen.

5.5 Auflagen für Erben 5.6 Steuerrechtliches

Spenden/Stiften auch zu Lebzeiten möglich

Alle genannten Möglichkeiten, die Stiftung zu unter-

stützen, sind selbstverständlich auch zu Lebzeiten 

möglich. Für Sie als Spender oder Stifter bietet dies 

den Vorteil, dass Sie bei der Verwendung ihrer Zuwen-

dungen ein aktives Mitspracherecht ausüben können, 

beispielsweise durch das Aufsetzen eines Treuhänder-

vertrags. Sie können außerdem erleben, was Ihre Zu-

wendung bewirkt. 

Viele weitere Tipps und Ideen rund um das Spenden 

und Stiften zu Lebzeiten haben wir in einer gesonderten 

Informationsschrift für Sie zusammengestellt.



Mehr zum Thema „Beratungshilfe“:

www.dejure.org/gesetze/BerHG 

www.gesetze-im-internet.de/berathig
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Die Regelung des nachlasses ist eine sehr persönliche 

und individuelle Angelegenheit. Sicherlich ergeben 

sich im Einzelfall spezielle Fragen, die in der vorliegen-

den Broschüre nicht beantwortet werden. Sie sollten 

deshalb nicht zögern, sich an Experten zu wenden.

6 WEITERE InFORMATIOnEn

notare sind verpflichtet, Sie bei der Abfassung und der 

Formulierung Ihres letzten Willens zu beraten. Da das 

notarielle Testament amtlich verwahrt wird, ist es vor 

ungewollten Zugriffen Dritter sicher geschützt. 

Anwaltsnotare sind Anwälte, die eine mindestens fünf-

jährige Berufserfahrung aufweisen und in dem Amts-

bereich, in dem sie tätig werden wollen, mindestens 

drei Jahre lang hauptberuflich als Anwalt gearbeitet 

haben. nach verschiedenen Fortbildungsmaßnah-

men und einer bestandenen notariellen Fachprüfung 

(seit Mai 2011) können sie als Anwaltsnotare auch no-

tarielle Tätigkeiten ausüben. Anwaltsnotare sind nur in 

folgenden Bundesländern vertreten: Berlin, Bremen, 

Hessen, niedersachsen, in Teilen nordrhein-West-

falens, Schleswig-Holstein, im württembergischen 

Rechtsgebiet Baden-Württembergs.

unter umständen benötigen Sie im Zusammenhang mit 

der Abfassung Ihres letzten Willens auch rechtlichen 

Beistand. Diesen können Sie bei einem Rechtsanwalt 

einholen. Menschen mit geringem Einkommen und 

Vermögen steht nach dem Beratungshilfegesetz eine 

kostenlose oder zumindest stark vergünstigte Rechtsbe-

ratung oder außergerichtliche Vertretung zu. Über den 

Antrag auf Bewilligung von Beratungshilfe entscheidet 

in der Regel das Amtsgericht, in dessen Gerichtsbezirk 

sich der Wohnsitz des Antragstellers befindet. Der An-

tragsteller muss vor dem Amtsgericht beweisen, dass er 

nicht in der Lage ist, einen Rechtsanwalt zu finanzieren. 

Wurde die Beratungshilfe bewilligt, erhält der Ratsu-

chende einen Beratungshilfeschein, mit dem er dann 

einen Rechtsanwalt seiner Wahl aufsuchen kann. Sollte 

eine außergerichtliche Vertretung gegenüber der geg-

nerischen Partei oder einer Behörde nötig sein, wird 

auch das durch den Beratungshilfeschein abgedeckt.

Oftmals kann es nützlich sein, einen Steuerberater hin-

zuzuziehen. Dieser kann Sie und Ihre Erben beispiels-

weise zum Thema „Erbschaftsteuer“ beraten, oder 

auch abwägen, ob eine Schenkung oder Stiftung zu 

Lebzeiten sinnvoll für Sie wäre. Informationen zu den 

Themen „Erbschaftsteuer“ oder „Schenkungsteuer“ 

erhalten Sie oftmals auch in Form von Informations-

blättern bei Ihrem Landesfinanzministerium.

Schon häufig haben sich ganze Famil ien durch 

Erbstreitigkeiten entzweit. um den Familienfrieden zu 

wahren, ist es ratsam, im Vorfeld mit den Erben und 

Vermächtnisnehmern zu reden und den nachlass 

möglichst zur Zufriedenheit aller zu regeln. Gegebe-

nenfalls kann an dieser Stelle auch ein Mediator un-

terstützung leisten.

6.1 notare und Anwaltsnotare

6.2 Rechtsberatung und Beratungshilfe

6.3 Steuerberater

6.4 Gespräch mit den Erben
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PLATZ FÜR IHRE nOTIZEn

Quellen 

•  Bezirksregierung Köln 

Der Weg zur Stiftung. Ein Leitfaden durch das  

Gründungsverfahren. Köln, April 2010

•  Bundesministerium der Justiz und für  

Verbraucherschutz (Hg.) 

Erben und Vererben. Informationen und  

Erklärungen zum Erbrecht. Berlin, 2012

•  Bundesverband Deutscher Stiftungen 

www.stiftungen.org 

•  Göring, Michael 

unternehmen Stiftung. Stiften mit Herz und 

Verstand. München, 2. Auflage 2010

•  Website des Bundesministeriums der Justiz 

und für Verbraucherschutz www.bmj.de
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